
Öffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses vom 11. Juni 2024
Beschlussseite zu TOP 2 (SV-Nr. 20-26 / V 13249)

Beschluss:

 
1. Das Referat für Bildung und Sport vergibt den Rahmenvertrag über die 

Durchführung des Angebots in Zusammenarbeit mit dem Direktorium-HA II, 

Vergabestelle 1 an eine*n externe*n Auftragnehmer*in.

2. Die Vergabestelle 1 führt das Vergabeverfahren zu den in dieser Vorlage und 

in der nichtöffentlichen Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13250 genannten 

Bedingungen durch und erteilt den Zuschlag auf das wirtschaftlichste 

Angebot.

3. Eine erneute Befassung des Stadtrats ist erforderlich, falls das 

wirtschaftlichste Angebot den geschätzten Auftragswert um mehr als 20 % 

übersteigen sollte.

4. Einer erneuten Stadtratsbefassung bedarf es nicht, wenn aus 

vergaberechtlichen Gründen Änderungen der Vergabeverfahrensart, der 

Eignungs- oder Zuschlagskriterien erforderlich sein sollten, um aktuelle 

Änderungen in der Rechtsprechung zu berücksichtigen, Rügen abzuhelfen, 

Nachprüfungsverfahren abzuwenden oder zu beenden oder weil das 

Vergabeverfahren aus vergaberechtlichen Gründen aufgehoben und 

wiederholt werden musste.

5. Falls von der in Antragsziffer 4. vorgesehenen Änderungsmöglichkeit 

Gebrauch gemacht wird, unterfällt dieser Beschluss der 

Beschlussvollzugskontrolle des Referats für Bildung und Sport. Im Übrigen 

unterliegt dieser Beschluss nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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